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Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung von Mitteln des 
Restrukturierungsfonds auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Restrukturierungsfonds-Übertragungsgesetz - RStruktFÜG) 

A. Problem und Ziel 

Bund und Länder haben während der Finanzmarktkrise ab 2008 in gesamtstaatlicher Ver-
antwortung die Stabilität des Finanzmarkts gewährleistet, indem Stabilisierungsmaßnah-
men zugunsten von Kreditinstituten zur Überwindung von Liquiditätsengpässen und zur 
Schaffung von Rahmenbedingungen für eine Stärkung der Eigenkapitalbasis vorgenom-
men wurden. Zur Finanzierung und Umsetzung dieser Aufgaben wurde das Sonderver-
mögen „Finanzmarkstabilisierungsfonds“ (FMS) geschaffen, bei dem bis zum 
31. Dezember 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 21,6 Mrd. EUR aufgelaufen ist. Bei 
Endabrechnung des FMS ist der dann aufgelaufene Fehlbetrag anteilig von Bund und 
Ländern zu tragen. Bis dahin erfolgt die Finanzierung des FMS durch den Bund. 

Mit Wirkung vom 31. Oktober 2010 wurde in Deutschland mit dem Ziel der Stabilisierung 
des Finanzmarktes ein Sondervermögen „Restrukturierungsfonds“ (RSF) geschaffen, das 
die ab 2011 von deutschen Kreditinstituten zu zahlenden Bankenabgaben akkumulierte. 
Seit Schaffung eines europäischen einheitlichen Abwicklungsfonds für Banken (Single 
Resolution Fund, SRF) ab 2016 waren die von den Kreditinstituten und anderen Abgabe-
pflichtigen nach der zugrundeliegenden Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (SRM-VO) an den RSF zu zahlenden Abgaben an den SRF 
abzuführen. Nach dem Übereinkommen vom 21. Mai 2014 über die Übertragung von Bei-
trägen auf den einheitlichen Abwicklungsfonds und über die gemeinsame Nutzung dieser 
Beiträge (IGA) wurden zudem die im Jahr 2015 auf nationaler Ebene vom RSF erhobenen 
Abgaben von Kreditinstituten mit dem Ziel der Beitragsreduktion an den SRF abgeführt. 

Zum 1. Januar 2024 ist der derzeitige Verwendungszweck der für die Jahre 2011 bis 2014 
erhobenen und im RSF verwalteten Bankenabgaben mit einem Volumen von rund 2,3 
Mrd. EUR, die sogenannten „Altmittel“, entfallen: Diese von den damals abgabepflichtigen 
Kreditinstituten erhobenen Bankenabgaben werden seit der Einrichtung des SRF für die 
Zeit seiner Aufbauphase vorsorglich zur sog. Brückenfinanzierung für den Fall vorgehal-
ten, dass die der deutschen Kammer des SRF zugeführten Bankenabgaben zur Restruk-
turierung eines deutschen Kreditinstituts nicht ausreichen. Die Aufbauphase endete 2023. 
Im SRF standen Ende 2023 Mittel in Höhe von rund 78 Mrd. EUR zur Verfügung.  
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Da die Altmittel in der Form einer Sonderabgabe erhoben worden waren, ist der Bund 
gehalten, alsbald eine neue, verfassungsrechtlich zulässige Verwendung gesetzlich zu 
bestimmen. 

Für die zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen abgabepflichtigen Unternehmen – dies 
sind neben den für den SRF abgabepflichtigen inländischen Kreditinstituten seit 2015 
auch bestimmte weitere Unternehmen des Finanzsektors, deren Abgaben weiterhin dem 
RSF zufließen – besteht seit Einführung der Bankenabgabe ab 2011 ein steuerliches Be-
triebsausgabenabzugsverbot für die von ihnen als Bankenabgabe geleisteten Jahresbei-
träge. Dadurch sollte bewirkt werden, dass die über die risikoangepasste Bemessungs-
grundlage der Bankenabgabe erreichte Lenkungswirkung zugunsten eines risikoärmeren 
Geschäftsmodells nicht teilweise neutralisiert wird. Durch die nunmehr geänderten euro-
päischen Rahmenbedingungen bedarf es des Abzugsverbotes zur Beibehaltung der Len-
kungswirkung allerdings künftig nicht mehr. Diese wird künftig auf andere Weise erreicht.  

B. Lösung 

Zur teilweisen Tilgung des Fehlbetrags des FMS werden ihm die Altmittel des RSF über-
tragen. Dadurch sinkt der künftige Finanzierungsaufwand für Bund und Länder deutlich 
und die Altmittel des RSF werden einer neuen, verfassungsrechtlich zulässigen Verwen-
dung zugeführt, wodurch auch das Nachhaltigkeitsziel 8 der Resolution der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer 
Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, dauerhaftes, inklusives und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern, verfolgt wird. Da der FMS – ebenso wie die 
Altmittel des RSF bislang – der Stabilisierung des Finanzmarktes dient, wird insbesondere 
der Anforderung einer gruppennützigen Verwendung der seinerzeit als Sonderabgabe 
erhobenen Mittel Genüge getan. Der FMS finanziert Maßnahmen, die der Stabilisierung 
des Finanzmarkts dienten. Hiervon profitierte die Gruppe der Kreditinstitute, die 2011 bis 
2014 Bankenabgaben zahlten, in ihrer Gesamtheit, da ihre Geschäftsgrundlage nachhal-
tig abgesichert wurde. 

Ein etwaiger Bedarf an Mitteln zur Finanzierung einer etwaigen künftigen Bankenabwick-
lung wird durch den seit Juli 2023 bereits vollständig befüllten SRF gedeckt und mit Ab-
schluss der Reform des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zusätzlich um den 
sog. „Common Backstop“ ergänzt werden. Bis dahin verfügt der ESM über das vorsorgli-
che Instrument der direkten Bankenrekapitalisierung. 

Das Betriebsausgabenabzugsverbot wird aufgehoben. Aufgrund der vielfältigen seit 2011 
erreichten Verbesserungen der Abwicklungsfähigkeit von Kreditinstituten und der Erfolge 
bei der Risikoreduzierung sowie durch das erstmalige Erreichen der Zielausstattung des 
SRF im Jahr 2023, die Festlegung erstmals verbindlicher Mindestanforderungen an Ei-
genmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten zur Verlustabsorption und Reka-
pitalisierung sowie die auch für die deutschen Institute geltende Vorgabe der Abwick-
lungsbehörden, abwicklungsfähig zu sein, ist eine zusätzliche Lenkung des Marktverhal-
tens der Abgabepflichtigen zur Bankenabgabe durch das Betriebsausgabenabzugsverbot 
seit Anfang 2024 entbehrlich geworden. Die Lenkungswirkung wird künftig durch die ver-
änderten europäischen Rahmenbedingungen erreicht. Hierdurch werden innerhalb der 
Europäischen Union auch die Wettbewerbsbedingungen in dem für die Wahl des Finanz-
standorts besonders relevanten Bereich der Unternehmensbesteuerung angeglichen. 

C. Alternativen 

Eine Rückführung der Altmittel an die Abgabenpflichtigen wird nicht verfolgt: Der Bund 
und die Länder haben in gesamtstaatlicher Verantwortung während der Finanzmarktkrise 
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erhebliche Aufwendungen getätigt, um die Finanzmarktstabilität zu sichern und akut dro-
hende Verwerfungen am Finanzmarkt abzuwenden. Hiervon haben insbesondere die ab-
gabepflichtigen deutschen Kreditinstitute in ihrer Gesamtheit in erheblichem Maße profi-
tiert.   

Aus verfassungsrechtlichen Gründen kommt eine Übertragung der Mittel auf den Bundes-
haushalt oder auf ein anderes Sondervermögen nicht in Betracht. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Haushalte von Bund und Ländern werden bei Abwicklung des FMS durch die nach-
haltige Reduzierung des bei diesem aufgelaufenen Fehlbetrags in Höhe der jeweiligen 
Haftungsquote, unter Berücksichtigung der Obergrenze für den Anteil der Länder, entlas-
tet. Mit der Verwendung der Altmittel zur Senkung des nicht gedeckten Fehlbetrags des 
FMS werden dessen Refinanzierungskosten unmittelbar gesenkt. 

Durch die Aufhebung des Betriebsausgabenabzugsverbots entstehen 2024 voraussicht-
lich keine Steuermindereinnahmen, da nicht von einer Erhebung der Bankenabgabe zum 
Single Resolution Fund auszugehen ist. Unter der Prämisse der Fortschreibung gegen-
wärtiger bestimmender Trends ergeben sich auch für die weiteren Jahre der Steuerpla-
nung keine Steuermindereinnahmen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Keiner. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht fallen geschätzt 7.638 EUR an 
Sonderaufwand bei der Übertragung der Altmittel an. Bei der Bundesrepublik Deutschland 
- Finanzagentur GmbH, die den Finanzmarktstabilisierungsfonds verwaltet, fallen über 
vier Jahre insgesamt Kosten in geschätzter Höhe von 306.271 EUR an.  Diesen stehen 
geschätzte Einsparungen bei den Kosten der Bundesbank für die Verwaltung des RSF in 
Höhe von fortlaufend jährlich 220.000 EUR gegenüber. Für Länder und Kommunen ent-
steht kein Erfüllungsaufwand. 

F. Weitere Kosten 

Keine. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung von Mitteln des 
Restrukturierungsfonds auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Restrukturierungsfonds-Übertragungsgesetz - RStruktFÜG) 

Bundesrepublik Deutschland                       Berlin, 16. August 2024 
     Der Bundeskanzler 

An die 
Präsidentin des Bundesrates 
Frau Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der 

Bundesregierung beschlossenen 

 Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung von Mitteln des  
Restrukturierungsfonds auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Restrukturierungsfonds-Übertragungsgesetz – RStruktFÜG)  

mit Begründung und Vorblatt. 

Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Scholz  

                                              
Fristablauf: 27.09.24 



 



Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung von Mitteln des 
Restrukturierungsfonds auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds

(Restrukturierungsfonds-Übertragungsgesetz – RStruktFÜG)

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Änderung des Restrukturierungsfondsgesetzes

Das Restrukturierungsfondsgesetz vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1900, 1921), 
das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 3b wird wie folgt gefasst:

„§ 3b (weggefallen)“.

b) Die Angabe zu § 11b wird wie folgt gefasst:

„§ 11b (weggefallen)“.

c) Die Angabe zu § 12j wird wie folgt gefasst:

„§ 12j Vorübergehende Finanzierung von Maßnahmen“.

d) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst:

„§ 17 Verwendung der Mittel aus den Beitragsjahren 2011 bis 2014“.

2. § 3 Absatz 3 und 4 wird aufgehoben.

3. In § 3a Absatz 1 werden das Wort „befindliche“ jeweils durch das Wort „befindliches“,
das Wort „ihre“ jeweils durch das Wort „seine“ und das Wort „ihrer“ durch das Wort
„seiner“ ersetzt.

4. § 3b wird aufgehoben.

5. In § 4 Absatz 1 wird die Angabe „bis 12j“ durch die Angabe „bis 12i“ ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „ihrer“ durch das Wort „seiner“ ersetzt.

Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung von Mitteln des 
Restrukturierungsfonds auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds 

(Restrukturierungsfonds-Übertragungsgesetz – RStruktFÜG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Restrukturierungsfondsgesetzes 

Das Restrukturierungsfondsgesetz vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1900, 1921), 
das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 3b wird wie folgt gefasst:

„§ 3b (weggefallen)“.

b) Die Angabe zu § 11b wird wie folgt gefasst:

„§ 11b (weggefallen)“.

c) Die Angabe zu § 12j wird wie folgt gefasst:

„§ 12j Vorübergehende Finanzierung von Maßnahmen“.

d) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst:

„§ 17 Verwendung der Mittel aus den Beitragsjahren 2011 bis 2014“.

2. § 3 Absatz 3 und 4 wird aufgehoben.

3. In § 3a Absatz 1 werden das Wort „befindliche“ jeweils durch das Wort „befindliches“,
das Wort „ihre“ jeweils durch das Wort „seine“ und das Wort „ihrer“ durch das Wort
„seiner“ ersetzt.

4. § 3b wird aufgehoben.

5. In § 4 Absatz 1 wird die Angabe „bis 12j“ durch die Angabe „bis 12i“ ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „ihrer“ durch das Wort „seiner“ ersetzt.
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b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Wertpapierinsitut“ durch das Wort „Wertpapier-
institut“ ersetzt.

7. § 6a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ihrer Tochterunternehmen“ durch die Wörter „sei-
ner Tochterunternehmen“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „eine CRR-Wertpapierfirma“ durch die Wörter „ein 
Wertpapierinstitut“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „eine CRR-Wertpapierfirma“ durch die Wör-
ter „ein Wertpapierinstitut“ ersetzt.

8. In § 6b Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „ihre“ durch das Wort „seine“ ersetzt.

9. In § 7a Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „diese CRR-Wertpapierfirma“ durch die
Wörter „dieses Wertpapierinstitut“ ersetzt.

10. § 10 Satz 2 wird aufgehoben.

11. § 11a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Wertpapierinstitute“ jeweils durch das Wort „Wertpapi-
erinstituten“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4.

12. § 11b wird wie folgt gefasst:

„§ 11b weggefallen“.

13. § 11c wird wie folgt gefasst:

„§ 11c

Zuständigkeit für die Ausübung der Befugnisse aus dem Übereinkommen; Informati-
onspflicht

Zu den Aufgaben der Abwicklungsbehörde zählt das Stellen von Anträgen nach 
Artikel 10 Absatz 2 des Übereinkommens mit dem Ziel, durch den Ausschuss überprü-
fen zu lassen, ob eine andere Vertragspartei des Übereinkommens ihre Verpflichtung 
zur Übertragung von Beiträgen auf den einheitlichen Abwicklungsfonds nicht erfüllt hat. 
Für die Ausübung der in Satz 1 genannten Befugnis bedarf die Abwicklungsbehörde 
der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen. Die Abwicklungsbehörde in-
formiert das Bundesministerium der Finanzen unverzüglich über Umstände, die für die 
Ausübung der in Satz 1 genannten Befugnis von Bedeutung sind.“ 

14. In § 12a werden die Wörter „bis zum 31. Dezember 2024“ gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Wertpapierinsitut“ durch das Wort „Wertpapier-
institut“ ersetzt.

7. § 6a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ihrer Tochterunternehmen“ durch die Wörter „sei-
ner Tochterunternehmen“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „eine CRR-Wertpapierfirma“ durch die Wörter „ein 
Wertpapierinstitut“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „eine CRR-Wertpapierfirma“ durch die Wör-
ter „ein Wertpapierinstitut“ ersetzt.

8. In § 6b Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „ihre“ durch das Wort „seine“ ersetzt.

9. In § 7a Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „diese CRR-Wertpapierfirma“ durch die
Wörter „dieses Wertpapierinstitut“ ersetzt.

10. § 10 Satz 2 wird aufgehoben.

11. § 11a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Wertpapierinstitute“ jeweils durch das Wort „Wertpapi-
erinstituten“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4.

12. § 11b wird wie folgt gefasst:

„§ 11b weggefallen“. 

13. § 11c wird wie folgt gefasst:

„§ 11c 

Zuständigkeit für die Ausübung der Befugnisse aus dem Übereinkommen; Informati-
onspflicht 

Zu den Aufgaben der Abwicklungsbehörde zählt das Stellen von Anträgen nach 
Artikel 10 Absatz 2 des Übereinkommens mit dem Ziel, durch den Ausschuss überprü-
fen zu lassen, ob eine andere Vertragspartei des Übereinkommens ihre Verpflichtung 
zur Übertragung von Beiträgen auf den einheitlichen Abwicklungsfonds nicht erfüllt hat. 
Für die Ausübung der in Satz 1 genannten Befugnis bedarf die Abwicklungsbehörde 
der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen. Die Abwicklungsbehörde in-
formiert das Bundesministerium der Finanzen unverzüglich über Umstände, die für die 
Ausübung der in Satz 1 genannten Befugnis von Bedeutung sind.“ 

14. In § 12a werden die Wörter „bis zum 31. Dezember 2024“ gestrichen.
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15. In § 12b Absatz 2 werden die Wörter „CRR-Wertpapierfirmen“ durch das Wort „Wert-
papierinstitute“ ersetzt.

16. In § 12e werden die Wörter „einer in Abwicklung befindlichen CRR-Wertpapierfirma
unter Einzelaufsicht oder“ durch die Wörter „einem in Abwicklung befindlichen Wertpa-
pierinstitut unter Einzelaufsicht oder einer“ ersetzt.

17. § 12h wird wie folgt geändert

a) In Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „Vorschriften erhobenen“ durch die Wör-
ter „Vorschriften erhoben“ ersetzt.

b) Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben.

18. § 12j wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 12j 

Vorübergehende Finanzierung von Maßnahmen“. 

b) Die Absätze 1 und 1a werden aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 1b wird Absatz 1 und Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „Während des Übergangszeitraums nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe b des Übereinkommens wird das“ werden durch das Wort „Das“ ersetzt. 

bb) Nach den Wörtern „Bundesministerium der Finanzen“ wird das Wort „wird“ 
eingefügt. 

cc) Die Angabe „15“ wird durch die Angabe „3“ ersetzt.

dd) Die Angabe „zur Darlehensvergabe für die deutsche Kammer zur Finanzie-
rung von Abwicklungsmaßnahmen im Hinblick auf beitragspflichtige Institute
aufzunehmen, wenn eine rechtzeitige Deckung des Mittelbedarfs auch durch
Maßnahmen nach Absatz 1 nicht möglich ist oder die vorhandenen Mittel nicht
ausreichen.“ wird durch die Angabe „für Maßnahmen des Restrukturierungs-
fonds nach § 3a aufzunehmen, soweit

1. die erhobenen Jahresbeiträge gemäß § 12b, einschließlich Zinsen, nicht
ausreichen, um die durch Inanspruchnahme des Restrukturierungsfonds ent-
stehenden Verluste, Kosten oder sonstigen Aufwendungen im Zusammen-
hang mit Maßnahmen gemäß § 3a zu decken,

2. Sonderbeiträge nach § 12c nicht unmittelbar verfügbar oder nicht ausrei-
chend sind,

3. Kreditaufnahmen des Restrukturierungsfonds bei Finanzierungsmechanis-
men anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach § 12h Absatz 1
nicht, nicht rechtzeitig, nicht zu angemessenen Bedingungen oder nicht in
ausreichender Höhe möglich sind und

4. die Maßnahme eine finanzielle Transaktion im Sinne des § 3 des Gesetzes
zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes vom 10. August 2009

15. In § 12b Absatz 2 werden die Wörter „CRR-Wertpapierfirmen“ durch das Wort „Wert-
papierinstitute“ ersetzt.

16. In § 12e werden die Wörter „einer in Abwicklung befindlichen CRR-Wertpapierfirma
unter Einzelaufsicht oder“ durch die Wörter „einem in Abwicklung befindlichen Wertpa-
pierinstitut unter Einzelaufsicht oder einer“ ersetzt.

17. § 12h wird wie folgt geändert

a) In Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „Vorschriften erhobenen“ durch die Wör-
ter „Vorschriften erhoben“ ersetzt.

b) Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben.

18. § 12j wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 12j 

Vorübergehende Finanzierung von Maßnahmen“. 

b) Die Absätze 1 und 1a werden aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 1b wird Absatz 1 und Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „Während des Übergangszeitraums nach Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe b des Übereinkommens wird das“ werden durch das Wort „Das“ ersetzt. 

bb) Nach den Wörtern „Bundesministerium der Finanzen“ wird das Wort „wird“ 
eingefügt. 

cc) Die Angabe „15“ wird durch die Angabe „3“ ersetzt.

dd) Die Angabe „zur Darlehensvergabe für die deutsche Kammer zur Finanzie-
rung von Abwicklungsmaßnahmen im Hinblick auf beitragspflichtige Institute
aufzunehmen, wenn eine rechtzeitige Deckung des Mittelbedarfs auch durch
Maßnahmen nach Absatz 1 nicht möglich ist oder die vorhandenen Mittel nicht
ausreichen.“ wird durch die Angabe „für Maßnahmen des Restrukturierungs-
fonds nach § 3a aufzunehmen, soweit

1. die erhobenen Jahresbeiträge gemäß § 12b, einschließlich Zinsen, nicht
ausreichen, um die durch Inanspruchnahme des Restrukturierungsfonds ent-
stehenden Verluste, Kosten oder sonstigen Aufwendungen im Zusammen-
hang mit Maßnahmen gemäß § 3a zu decken,

2. Sonderbeiträge nach § 12c nicht unmittelbar verfügbar oder nicht ausrei-
chend sind,

3. Kreditaufnahmen des Restrukturierungsfonds bei Finanzierungsmechanis-
men anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach § 12h Absatz 1
nicht, nicht rechtzeitig, nicht zu angemessenen Bedingungen oder nicht in
ausreichender Höhe möglich sind und

4. die Maßnahme eine finanzielle Transaktion im Sinne des § 3 des Gesetzes
zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes vom 10. August 2009
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(BGBl. I S. 2704), das zuletzt durch Artikel 245 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, darstellt.“ ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 1c wird Absatz 2 und wie folgt gefasst:

„(2) Die Entscheidung der Anstalt über die Bereitstellung von Mitteln nach Ab-
satz 1 für Maßnahmen des Restrukturierungsfonds nach § 3a bedarf der Zustim-
mung des Bundesministeriums der Finanzen.“ 

e) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

19. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

(6) „ Für die Verwaltung des Restrukturierungsfonds nach § 1 erteilt der Verwal-
tungsrat der Anstalt mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen dem Prä-
sidenten oder der Präsidentin der Anstalt sowie dem zuständigen Exekutivdirektor oder 
der zuständigen Exekutivdirektorin der Anstalt die Entlastung.“

20. § 14 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

21. § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

„Es ist befugt, Vertreter der Anstalt und der Organe eines von einer Maßnahme
des Fonds betroffenen Unternehmens zu laden. Die Vertreter der Anstalt und der
Organe eines von der Maßnahme des Fonds betroffenen Unternehmens sind zur
Auskunft vor dem Gremium berechtigt und verpflichtet.“

b) Die Angabe „2 und“ wird gestrichen.

22. § 17 wird wie folgt gefasst:

§ 17„ 

Verwendung der Mittel aus den Beitragsjahren 2011 bis 2014

Die für die Beitragsjahre 2011 bis 2014 angesammelten und verfügbaren Mittel 
des Restrukturierungsfonds (Altmittel) dienen der Stabilisierung des Finanzmarktes. 
Die Anstalt hat die Altmittel nach dem [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die 
Verkündung folgenden Monats] unverzüglich innerhalb des Restrukturierungsfonds 
von den übrigen Mitteln zu separieren. Eine Gewinn- und Verlustverrechnung findet 
zwischen den beiden nach der Separierung vorhandenen Vermögensmassen nicht 
statt. Die Altmittel sind dem Finanzmarktstabilisierungsfonds im Anschluss an die Se-
parierung unverzüglich zu übertragen. Die Übertragung erfolgt zu dem Buchwert am 
Tag der Übertragung.“ 

(BGBl. I S. 2704), das zuletzt durch Artikel 245 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, darstellt.“ ersetzt. 

d) Der bisherige Absatz 1c wird Absatz 2 und wie folgt gefasst:

„(2) Die Entscheidung der Anstalt über die Bereitstellung von Mitteln nach Ab-
satz 1 für Maßnahmen des Restrukturierungsfonds nach § 3a bedarf der Zustim-
mung des Bundesministeriums der Finanzen.“ 

e) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

19. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

(6) „ Für die Verwaltung des Restrukturierungsfonds nach § 1 erteilt der Verwal-
tungsrat der Anstalt mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen dem Prä-
sidenten oder der Präsidentin der Anstalt sowie dem zuständigen Exekutivdirektor oder 
der zuständigen Exekutivdirektorin der Anstalt die Entlastung.“ 

20. § 14 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

21. § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

„Es ist befugt, Vertreter der Anstalt und der Organe eines von einer Maßnahme
des Fonds betroffenen Unternehmens zu laden. Die Vertreter der Anstalt und der
Organe eines von der Maßnahme des Fonds betroffenen Unternehmens sind zur
Auskunft vor dem Gremium berechtigt und verpflichtet.“

b) Die Angabe „2 und“ wird gestrichen.

22. § 17 wird wie folgt gefasst:

§ 17„ 

Verwendung der Mittel aus den Beitragsjahren 2011 bis 2014 

Die für die Beitragsjahre 2011 bis 2014 angesammelten und verfügbaren Mittel 
des Restrukturierungsfonds (Altmittel) dienen der Stabilisierung des Finanzmarktes. 
Die Anstalt hat die Altmittel nach dem [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die 
Verkündung folgenden Monats] unverzüglich innerhalb des Restrukturierungsfonds 
von den übrigen Mitteln zu separieren. Eine Gewinn- und Verlustverrechnung findet 
zwischen den beiden nach der Separierung vorhandenen Vermögensmassen nicht 
statt. Die Altmittel sind dem Finanzmarktstabilisierungsfonds im Anschluss an die Se-
parierung unverzüglich zu übertragen. Die Übertragung erfolgt zu dem Buchwert am 
Tag der Übertragung.“ 
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Artikel 2

Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes

Das Stabilisierungsfondsgesetz vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S. 1982), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 406) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

(2) „ Die dem Fonds nach § 17 des Restrukturierungsfondsgesetzes übertra-
genen Mittel werden durch den Fonds zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten ver-
wendet. Die übernommenen Mittel aus der Übertragung nach § 17 des Restruktu-
rierungsfondsgesetzes sind mit dem Buchwert beim Restrukturierungsfonds am 
Tag der Übertragung anzusetzen.“

2. § 13 Absatz 2a wird aufgehoben.

3. In § 20 Absatz 7 wird die Angabe „§ 5“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 1“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Einkommensteuergesetzes

Dem § 52 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 20 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird folgender 
Satz angefügt:

„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 13 ist letztmalig auf Jahresbeiträge für Beitragsjahre, die vor 
dem 1. Januar 2024 enden, anzuwenden.“ 

Artikel 4

Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

In § 61 Absatz 2 Satz 1 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes vom 10. Dezember 
2014 (BGBl. I S. 2091), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 107 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe a“ durch die Wörter „§ 107 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b“ ersetzt.

Artikel 2 

Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes 

Das Stabilisierungsfondsgesetz vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S. 1982), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 406) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

(2) „ Die dem Fonds nach § 17 des Restrukturierungsfondsgesetzes übertra-
genen Mittel werden durch den Fonds zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten ver-
wendet. Die übernommenen Mittel aus der Übertragung nach § 17 des Restruktu-
rierungsfondsgesetzes sind mit dem Buchwert beim Restrukturierungsfonds am 
Tag der Übertragung anzusetzen.“ 

2. § 13 Absatz 2a wird aufgehoben.

3. In § 20 Absatz 7 wird die Angabe „§ 5“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 1“ ersetzt.

Artikel 3 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Dem § 52 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 20 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird folgender 
Satz angefügt: 

„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 13 ist letztmalig auf Jahresbeiträge für Beitragsjahre, die vor 
dem 1. Januar 2024 enden, anzuwenden.“ 

Artikel 4 

Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

In § 61 Absatz 2 Satz 1 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes vom 10. Dezember 
2014 (BGBl. I S. 2091), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 107 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe a“ durch die Wörter „§ 107 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b“ ersetzt.  
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Artikel 5

Änderung der Verordnung über die Satzung der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht

§ 4 Absatz 1 Satz 2 der Anlage zur Verordnung über die Satzung der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 29. April 2002 (BGBl. I S. 1499), die zuletzt durch 
Artikel 22 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

3. „ zur Entlastung des Präsidenten oder der Präsidentin sowie des zuständigen 
Exekutivdirektors oder der zuständigen Exekutivdirektorin nach § 13 Absatz 
6 des Restrukturierungsfondsgesetzes;“.

2. Die bisherigen Nummern 3 bis 7 werden die Nummern 4 bis 8.

Artikel 6

Änderung der Restrukturierungsfonds-Verordnung

§ 2 der Restrukturierungsfonds-Verordnung vom 14. Juli 2015 (BGBl. I S. 1268), die
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3171) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:

§ 2„ 

Jahresbeiträge kleiner Institute

Die Abwicklungsbehörde im Sinne des § 3 Absatz 1 des Sanierungs- und Abwicklungs-
gesetzes (Abwicklungsbehörde) prüft unbeschadet von Artikel 10 Absatz 8 der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 2015/63 bei der Berechnung der Jahresbeiträge für kleine Institute im 
Sinne des Artikels 10 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/63, ob im Hinblick auf das 
jeweilige Institut der nach Artikel 5 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/63 berech-
nete Beitrag oder die in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/63 genannte jeweilige 
Pauschale niedriger ist und setzt den niedrigeren der beiden Beträge als Jahresbeitrag 
fest.“

Artikel 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am [einsetzen: Datum des
ersten Tages des auf die Verkündung folgenden Monats] in Kraft.

Artikel 5 

Änderung der Verordnung über die Satzung der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 

§ 4 Absatz 1 Satz 2 der Anlage zur Verordnung über die Satzung der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 29. April 2002 (BGBl. I S. 1499), die zuletzt durch 
Artikel 22 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

3. „ zur Entlastung des Präsidenten oder der Präsidentin sowie des zuständigen 
Exekutivdirektors oder der zuständigen Exekutivdirektorin nach § 13 Absatz 
6 des Restrukturierungsfondsgesetzes;“. 

2. Die bisherigen Nummern 3 bis 7 werden die Nummern 4 bis 8.

Artikel 6 

Änderung der Restrukturierungsfonds-Verordnung 

§ 2 der Restrukturierungsfonds-Verordnung vom 14. Juli 2015 (BGBl. I S. 1268), die
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl.  I S. 3171) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst: 

§ 2„ 

Jahresbeiträge kleiner Institute 

Die Abwicklungsbehörde im Sinne des § 3 Absatz 1 des Sanierungs- und Abwicklungs-
gesetzes (Abwicklungsbehörde) prüft unbeschadet von Artikel 10 Absatz 8 der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 2015/63 bei der Berechnung der Jahresbeiträge für kleine Institute im 
Sinne des Artikels 10 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/63, ob im Hinblick auf das 
jeweilige Institut der nach Artikel 5 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/63 berech-
nete Beitrag oder die in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/63 genannte jeweilige 
Pauschale niedriger ist und setzt den niedrigeren der beiden Beträge als Jahresbeitrag 
fest.“ 

Artikel 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am [einsetzen: Datum des
ersten Tages des auf die Verkündung folgenden Monats] in Kraft. 
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(2) Artikel 1 Nummer 1, 2 und 4, 10, 11 Buchstabe b und c, Nummer 12 bis 14, 17

 

 

Buchstabe b, Nummer 18 und 22 sowie Artikel 2 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in 
Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 20 tritt am [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf
die Verkündung folgenden Monats] in Kraft.

(4) Artikel 1 Nummer 19 Buchstabe a tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Neuregelungen zielen hauptsächlich darauf ab, die im Sondervermögen „Restrukturie-
rungsfonds für Institute“ (Restrukturierungsfonds, RSF) verwalteten „Altmittel“ aus den auf 
nationaler Basis erhobenen Bankenabgaben 2011 bis 2014 zur teilweisen Tilgung der im 
Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) aufgelaufenen Schulden zu verwenden. Die we-
sentliche vorgesehene Verwendung im Rahmen der Brückenfinanzierung des Einheitlichen 
Abwicklungsfonds (Single Resolution Funds, SRF) wurde obsolet, da die Aufbauphase des 
SRF zum 31. Dezember 2023 endete.

Die Altmittel haben weiterhin den Zweck, der Stabilisierung des Finanzmarkts zu dienen, 
weshalb sie auf den FMS übertragen werden sollen, der im Zuge der Finanzmarktkrise ge-
rade zu diesem Zweck geschaffen wurde. Hierdurch wird insbesondere der Anforderung 
einer gruppennützigen Verwendung der seinerzeit als Sonderabgabe erhobenen Mittel Ge-
nüge getan. Der FMS finanziert Maßnahmen, die der Stabilisierung des Finanzmarkts dien-
ten. Hiervon profitierte die Gruppe der Kreditinstitute, die 2011 bis 2014 Bankenabgaben 
zahlten, in ihrer Gesamtheit, da ihre Geschäftsgrundlage abgesichert wurde.

Im FMS führen die Altmittel zu einer Reduzierung des aufgelaufenen Fehlbetrags aus den 
zum Zwecke der Sicherstellung der Finanzmarktstabilität vorgenommen Stabilisierungs-
maßnahmen, die bis zur Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen weiter zu refinanzie-
ren sind. Ein Fehlbetrag des FMS ist bei einer Schlussabrechnung anteilig von Bund und 
Ländern zu tragen, wobei die Übertragung der Altmittel die künftigen Lasten für Bund und 
Länder deutlich reduziert.

Die fortentwickelten europäischen Mechanismen zur Absicherung systemrelevanter Insti-
tute erfordern ab 2024 kein zusätzliches steuerliches Betriebsausgabenabzugsverbot 
mehr. Zugleich werden durch die Aufhebung des Betriebsausgabenabzugsverbots für Un-
ternehmen, die zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen abgabepflichtig sind, für die Zu-
kunft Wettbewerbsbedingungen innerhalb der europäischen Bankenunion angeglichen, 
weil die Bankenabgabe überwiegend als Betriebsausgabe abgezogen werden kann.

Dieser Entwurf steht auch im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele 
der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 
„Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Der Ent-
wurf trägt insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 8 bei, dauerhaftes, inklusi-
ves und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Mit den Änderungen des Restrukturierungsfondsgesetzes wird der RSF verpflichtet, die Alt-
mittel nach Inkrafttreten dieses Gesetzes unverzüglich an den FMS zu übertragen. Der Ent-
wurf trägt dabei dem Umstand Rechnung, dass lediglich die von abgabepflichtigen Kredit-
instituten für die Beitragsjahre 2011 bis 2014 erhobenen Mittel übertragen werden sollen. 
Die übrigen, von Abgabepflichtigen gemäß § 2 Nummern 2 und 3 des Restrukturierungs-
fondsgesetzes erhobenen Mittel verbleiben in Übereinstimmung mit Titel VII der Richtlinie 
2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 (BRRD) in 
dem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verwalteten RSF.

Begründung 

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Neuregelungen zielen hauptsächlich darauf ab, die im Sondervermögen „Restrukturie-
rungsfonds für Institute“ (Restrukturierungsfonds, RSF) verwalteten „Altmittel“ aus den auf 
nationaler Basis erhobenen Bankenabgaben 2011 bis 2014 zur teilweisen Tilgung der im 
Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) aufgelaufenen Schulden zu verwenden. Die we-
sentliche vorgesehene Verwendung im Rahmen der Brückenfinanzierung des Einheitlichen 
Abwicklungsfonds (Single Resolution Funds, SRF) wurde obsolet, da die Aufbauphase des 
SRF zum 31. Dezember 2023 endete. 

Die Altmittel haben weiterhin den Zweck, der Stabilisierung des Finanzmarkts zu dienen, 
weshalb sie auf den FMS übertragen werden sollen, der im Zuge der Finanzmarktkrise ge-
rade zu diesem Zweck geschaffen wurde. Hierdurch wird insbesondere der Anforderung 
einer gruppennützigen Verwendung der seinerzeit als Sonderabgabe erhobenen Mittel Ge-
nüge getan. Der FMS finanziert Maßnahmen, die der Stabilisierung des Finanzmarkts dien-
ten. Hiervon profitierte die Gruppe der Kreditinstitute, die 2011 bis 2014 Bankenabgaben 
zahlten, in ihrer Gesamtheit, da ihre Geschäftsgrundlage abgesichert wurde.  

Im FMS führen die Altmittel zu einer Reduzierung des aufgelaufenen Fehlbetrags aus den 
zum Zwecke der Sicherstellung der Finanzmarktstabilität vorgenommen Stabilisierungs-
maßnahmen, die bis zur Beendigung der Stabilisierungsmaßnahmen weiter zu refinanzie-
ren sind. Ein Fehlbetrag des FMS ist bei einer Schlussabrechnung anteilig von Bund und 
Ländern zu tragen, wobei die Übertragung der Altmittel die künftigen Lasten für Bund und 
Länder deutlich reduziert. 

Die fortentwickelten europäischen Mechanismen zur Absicherung systemrelevanter Insti-
tute erfordern ab 2024 kein zusätzliches steuerliches Betriebsausgabenabzugsverbot 
mehr. Zugleich werden durch die Aufhebung des Betriebsausgabenabzugsverbots für Un-
ternehmen, die zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen abgabepflichtig sind, für die Zu-
kunft Wettbewerbsbedingungen innerhalb der europäischen Bankenunion angeglichen, 
weil die Bankenabgabe überwiegend als Betriebsausgabe abgezogen werden kann. 

Dieser Entwurf steht auch im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele 
der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 
„Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Der Ent-
wurf trägt insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 8 bei, dauerhaftes, inklusi-
ves und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Mit den Änderungen des Restrukturierungsfondsgesetzes wird der RSF verpflichtet, die Alt-
mittel nach Inkrafttreten dieses Gesetzes unverzüglich an den FMS zu übertragen. Der Ent-
wurf trägt dabei dem Umstand Rechnung, dass lediglich die von abgabepflichtigen Kredit-
instituten für die Beitragsjahre 2011 bis 2014 erhobenen Mittel übertragen werden sollen. 
Die übrigen, von Abgabepflichtigen gemäß § 2 Nummern 2 und 3 des Restrukturierungs-
fondsgesetzes erhobenen Mittel verbleiben in Übereinstimmung mit Titel VII der Richtlinie 
2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 (BRRD) in 
dem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verwalteten RSF.  
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Spiegelbildlich wird im Stabilisierungsfondsgesetz klargestellt, dass die so übertragenen 
Altmittel zur Refinanzierung des FMS, d. h. zur teilweisen Tilgung seiner Schulden, verwen-
det werden.

Das Betriebsausgabenabzugsverbot nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 13 EStG für die 
Jahresbeiträge nach § 12 Absatz 2 des Restrukturierungsfondsgesetzes ist letztmalig für 
Bankenabgaben für Beitragsjahre anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2024 enden.

III. Alternativen

Eine Rückführung der Altmittel an die Abgabepflichtigen wird nicht verfolgt: Der Bund und 
die Länder haben in gesamtstaatlicher Verantwortung im Rahmen der Finanzmarktkrise 
erhebliche Aufwendungen getätigt, um die Finanzmarktstabilität zu sichern und akut dro-
hende Verwerfungen am Finanzmarkt abzuwenden. Hiervon haben insbesondere die ab-
gabepflichtigen deutschen Kreditinstitute in ihrer Gesamtheit in erheblichem Maße profitiert.

Aus verfassungsrechtlichen Gründen kommt eine Übertragung in den Bundeshaushalt oder 
in ein anderes Sondervermögen nicht in Betracht. 

Wettbewerbsbedingungen für zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen abgabepflichtige 
Unternehmen lassen sich unilateral nur durch eine Aufhebung des nationalen Betriebsaus-
gabenabzugsverbots für die Bankenabgabe im Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten an-
gleichen.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderungen des Restruktu-
rierungsfondsgesetzes und des Stabilisierungsfondsgesetzes sowie des Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetzes aus Artikel 74 Abs. 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (Recht der 
Wirtschaft). Der Bund kann die Gesetzgebungskompetenz in Anspruch nehmen, da für als 
Sondervermögen des Bundes eingerichtete Fonds zur Finanzierung von Abwicklungsmaß-
nahmen und die Sanierung und Abwicklung von Banken bundeseinheitliche Regelungen 
bestehen müssen, um die Rechts- und Wirtschaftseinheit zu wahren. Die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für die Änderung des Einkommensteuergesetzes ergibt sich aus 
Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des Grundgesetzes, da das Steueraufkommen 
aus der Einkommensteuer dem Bund teilweise zusteht. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfGE 137, 1 (Rn. 45); 135, 155 (Rn. 121)) richtet sich für Ab-
gaben, die keine Steuern sind, die Gesetzgebungskompetenz nach den allgemeinen Re-
geln der Artikel 70 ff. GG. Dies gilt auch für eine neue Verwendung der als Bankenabgabe 
erhobenen Altmittel.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 3) aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des Grundge-
setzes, da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht.

Spiegelbildlich wird im Stabilisierungsfondsgesetz klargestellt, dass die so übertragenen 
Altmittel zur Refinanzierung des FMS, d. h. zur teilweisen Tilgung seiner Schulden, verwen-
det werden.  

Das Betriebsausgabenabzugsverbot nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 13 EStG für die 
Jahresbeiträge nach § 12 Absatz 2 des Restrukturierungsfondsgesetzes ist letztmalig für 
Bankenabgaben für Beitragsjahre anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2024 enden.  

III. Alternativen

Eine Rückführung der Altmittel an die Abgabepflichtigen wird nicht verfolgt: Der Bund und 
die Länder haben in gesamtstaatlicher Verantwortung im Rahmen der Finanzmarktkrise 
erhebliche Aufwendungen getätigt, um die Finanzmarktstabilität zu sichern und akut dro-
hende Verwerfungen am Finanzmarkt abzuwenden. Hiervon haben insbesondere die ab-
gabepflichtigen deutschen Kreditinstitute in ihrer Gesamtheit in erheblichem Maße profitiert. 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen kommt eine Übertragung in den Bundeshaushalt oder 
in ein anderes Sondervermögen nicht in Betracht.  

Wettbewerbsbedingungen für zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen abgabepflichtige 
Unternehmen lassen sich unilateral nur durch eine Aufhebung des nationalen Betriebsaus-
gabenabzugsverbots für die Bankenabgabe im Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten an-
gleichen.  

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderungen des Restruktu-
rierungsfondsgesetzes und des Stabilisierungsfondsgesetzes sowie des Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetzes aus Artikel 74 Abs. 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (Recht der 
Wirtschaft). Der Bund kann die Gesetzgebungskompetenz in Anspruch nehmen, da für als 
Sondervermögen des Bundes eingerichtete Fonds zur Finanzierung von Abwicklungsmaß-
nahmen und die Sanierung und Abwicklung von Banken bundeseinheitliche Regelungen 
bestehen müssen, um die Rechts- und Wirtschaftseinheit zu wahren. Die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für die Änderung des Einkommensteuergesetzes ergibt sich aus 
Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des Grundgesetzes, da das Steueraufkommen 
aus der Einkommensteuer dem Bund teilweise zusteht. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfGE 137, 1 (Rn. 45); 135, 155 (Rn. 121)) richtet sich für Ab-
gaben, die keine Steuern sind, die Gesetzgebungskompetenz nach den allgemeinen Re-
geln der Artikel 70 ff. GG. Dies gilt auch für eine neue Verwendung der als Bankenabgabe 
erhobenen Altmittel. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 3) aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des Grundge-
setzes, da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 

  

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen

Das Vorhaben ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 
vereinbar.

- 9 - Drucksache 374/24



VI. Gesetzesfolgen

Durch die Neubestimmung der Altmittelverwendung werden der Fehlbetrag des FMS und 
damit die künftig von Bund und Ländern zu tragenden Lasten deutlich reduziert. 

Das Betriebsausgabenabzugsverbot für die Jahresbeiträge nach § 12 Absatz 2 des Rest-
rukturierungsfondsgesetzes wird künftig für Jahresbeiträge aufgehoben, die für Beitrags-
jahre nach dem 31. Dezember 2023 festgesetzt werden.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die weitere Verwaltung der Altmittel durch die BaFin und die Bundesbank wird nach der 
Verwendung zur Reduktion des Fehlbetrags des FMS wegfallen, sodass Verwaltungsauf-
wand eingespart werden kann. Die Auflösung des RSF im Ganzen und die vollständige 
Aufhebung des hierzu notwendigen Verwaltungshandelns bewirkt das Gesetz hingegen 
nicht, da sich die von Wertpapierinstituten unter Einzelaufsicht und Unionszweigstellen 
nach neuem Recht eingezahlten und weiter einzuzahlenden Mittel weiter im RSF befinden 
und aufgrund europäischer Vorschriften vorgehalten werden müssen. Kurzfristig entsteht 
der angegebene Mehraufwand.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient.

Indem der Entwurf die Stabilisierungsmaßnahmen zugunsten von Kreditinstituten an ver-
änderte Rahmenbedingungen anpasst, leistet er einen Beitrag zur Verwirklichung von 
Nachhaltigkeitsziel 8 „Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, pro-
duktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern“. Der Entwurf för-
dert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er durch die Reduzierung des Fehlbetrags 
des Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) als Sondervermögen des Bundes den Gesamt-
schuldenstand des Bundes senkt. Durch Übertragung der Altmittel wird der Refinanzie-
rungsbedarf des FMS gesenkt, wodurch der Bruttokreditbedarf des Bundes entsprechend 
sinkt und der nicht gedeckte Fehlbetrag des FMS abnimmt. Dadurch wird der Betrag ver-
ringert, den Bund und Länder im gesetzlich vorgesehenen Verhältnis künftig aufwenden 
müssen, um diesen Fehlbetrag auszugleichen.

Damit trägt der Entwurf gleichzeitig zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 10 „Ungleich-
heit in und zwischen Ländern verringern“ bei. Dieses Ziel verlangt mit seiner Zielvorgabe 
10.2, bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Eth-
nizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestim-
mung zu befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion zu fördern. Der 
Entwurf fördert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem der Fehlbetrag des FMS bereits 
zeitnah reduziert werden soll, wodurch die Belastung künftiger Generationen sinkt, deren 
politische Gestaltungsmacht durch relativ hohe öffentliche Schuldenstände im Vergleich zu 
gegenwärtigen Generationen eingeschränkt wird.

Damit berücksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhal-
tige Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der für die Erfüllung von Ziel und 
Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Insofern trägt der Entwurf direkt den folgenden Prinzipien nachhaltiger Entwicklung der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Rechnung: „(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprin-
zip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“, „(4.) Nachhal-
tiges Wirtschaften stärken“ und „(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft 
wahren und verbessern“.
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des Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) als Sondervermögen des Bundes den Gesamt-
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müssen, um diesen Fehlbetrag auszugleichen.  
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tige Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der für die Erfüllung von Ziel und 
Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist.  

Insofern trägt der Entwurf direkt den folgenden Prinzipien nachhaltiger Entwicklung der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Rechnung: „(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprin-
zip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“, „(4.) Nachhal-
tiges Wirtschaften stärken“ und „(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft 
wahren und verbessern“. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die Haushalte von Bund und Ländern werden im Zeitpunkt der Abwicklung des FMS durch 
die nachhaltige Reduzierung des bei diesem aufgelaufenen Fehlbetrags in Höhe der jewei-
ligen Haftungsquote, unter Berücksichtigung der Obergrenze für den Anteil der Länder, ent-
lastet. Mit der Verwendung der Altmittel zur Senkung des nicht gedeckten Fehlbetrags des 
FMS werden dessen Refinanzierungskosten unmittelbar gesenkt.

Durch die Aufhebung des Betriebsausgabenabzugsverbots entstehen 2024 voraussichtlich 
keine Steuermindereinnahmen, da nicht von einer Erhebung der Bankenabgabe zum 
Single Resolution Fund auszugehen ist. Unter der Prämisse der Fortschreibung gegenwär-
tiger bestimmender Trends ergeben sich auch für die weiteren Jahre der Steuerplanung 
keine Steuermindereinnahmen.

4. Erfüllungsaufwand

Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht fallen geschätzt 7.638 EUR an 
Sonderaufwand bei der Separierung und Übertragung der Altmittel an. Diese entstehen 
einmalig als Personalaufwand für 101,25 Stunden bei einem Tarif von 70,50 EUR für Mit-
arbeiter des höheren Dienstes. Hinzu kommen Sachkosten in Höhe von 500 EUR für ex-
terne Dienstleister.

Bei der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, die den Finanzmarktstabili-
sierungsfonds verwaltet, fallen über vier Jahre insgesamt Kosten in geschätzter Höhe von 
306.271 EUR an. In Höhe von 27.421 EUR bestehen diese aus jährlich in abnehmendem 
Ausmaß anfallenden Sachkosten in Form von Depotgebühren für das voraussichtlich zu 
übertragende Anleiheportfolio. In Höhe von 278,80 EUR bestehen die Übertragungskosten 
aus Personalkosten, für die der bei der Finanzagentur tatsächlich anfallende Stundensatz 
von 65 EUR zugrunde gelegt wird. Im ersten Jahr erfordert das initiale Aufsetzen der Pro-
zesse zudem 1.716 Stunden. In den folgenden drei Jahren fallen pro Jahr 858 Stunden zu 
gleichen Teilen für die Überwachung der Anleiheemittenten, die tägliche Kontoüberwa-
chung und weitere Hilfstätigkeiten im Rahmen der Rechnungslegung an.

Diesen stehen geschätzte Einsparungen bei den Kosten der Bundesbank für die Verwal-
tung des RSF in Höhe von fortlaufend jährlich 220.000 EUR gegenüber, die sich aus der 
Reduzierung des RSF-Portfolios ergeben. Für Länder und Kommunen entsteht kein Erfül-
lungsaufwand.

5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft entstehen weder direkte noch indirekte Kosten, da weder direkt noch indirekt 
kostentreibende Pflichten statuiert werden. Die zu den Jahresbeiträgen nach § 12 des Rest-
rukturierungsfondsgesetzes Abgabepflichtigen werden durch die Aufhebung des Betriebs-
ausgabenabzugsverbots für die Zukunft entlastet.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Der Gesetzentwurf enthält keine gleichstellungsrelevanten Aspekte. Spezifische Auswir-
kungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männern ergeben sich nicht. 

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung des Gesetzentwurfs und eine Evaluierung sind nicht sinnvoll, da die Altmit-
tel des RSF einmalig und abschließend verwendet werden. 
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Restrukturierungsfondsgesetzes): 

Zu Nummer 1: 

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen in den Nummern 4, 12, 18 und 22. 

Zu Nummer 2: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den nachfolgenden Änderungen in den Num-
mern 4 und 22 sowie in Artikel 2 Nummer 2. 

Zu Nummer 3: 

Es handelt sich um sprachliche Korrekturen. 

Zu Nummer 4: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummern 18 und 22. 

Zu Nummer 5: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 18. 

Zu Nummer 6 bis Nummer 9: 

Es handelt sich um sprachliche Korrekturen. 

Zu Nummer 10: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 2. 

Zu Nummer 11: 

Zu Buchstabe a: Es handelt sich um eine sprachliche Korrektur. 

Zu Buchstabe b: Mit Ende des Übergangszeitraums wird die Regelung gegenstandslos. 

Zu Nummer 12: 

Mit Ende des Übergangszeitraums wird die Vorschrift gegenstandslos. 

Zu Nummer 13: 

Die Regelungen des § 11c RStruktFG werden weitgehend gegenstandslos, im Übrigen wird 
die Vorschrift zum Zwecke der Konsolidierung neu gefasst und entspricht dem bisherigen 
Inhalt von Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nummer 3.

Zu Nummer 14: 

Die Zeitangabe wird gestrichen, um einen vollständigen Gleichklang mit der Erhebung nach 
der im Wortlaut mit den diesbezüglichen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 
im Wesentlichen übereinstimmenden Richtlinie 2014/59/EU (BRRD) herzustellen. An der 
bisherigen Erhebungspraxis im Einklang mit der Auslegungshilfe der Europäischen Ban-
kenaufsichtsbehörde, Single Rulebook Q&A 2015_2507 vom 21. Januar 2022, wonach die 
Zielgröße des Artikel 102 Absatz 1 Satz 1 der BRRD in Höhe von mindestens 1 % der 
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Zu Nummer 1: 

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen in den Nummern 4, 12, 18 und 22. 

Zu Nummer 2: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den nachfolgenden Änderungen in den Num-
mern 4 und 22 sowie in Artikel 2 Nummer 2. 

Zu Nummer 3: 

Es handelt sich um sprachliche Korrekturen. 

Zu Nummer 4: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummern 18 und 22. 

Zu Nummer 5: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 18. 

Zu Nummer 6 bis Nummer 9: 

Es handelt sich um sprachliche Korrekturen. 

Zu Nummer 10: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 2. 

Zu Nummer 11: 

Zu Buchstabe a: Es handelt sich um eine sprachliche Korrektur. 

Zu Buchstabe b: Mit Ende des Übergangszeitraums wird die Regelung gegenstandslos. 

Zu Nummer 12: 

Mit Ende des Übergangszeitraums wird die Vorschrift gegenstandslos. 

Zu Nummer 13: 

Die Regelungen des § 11c RStruktFG werden weitgehend gegenstandslos, im Übrigen wird 
die Vorschrift zum Zwecke der Konsolidierung neu gefasst und entspricht dem bisherigen 
Inhalt von Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nummer 3. 

Zu Nummer 14: 

Die Zeitangabe wird gestrichen, um einen vollständigen Gleichklang mit der Erhebung nach 
der im Wortlaut mit den diesbezüglichen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 
im Wesentlichen übereinstimmenden Richtlinie 2014/59/EU (BRRD) herzustellen. An der 
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gedeckten Einlagen aller im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaates zugelassenen In-
stitute für die Berechnung der risikoangepassten Jahresbeiträge über die Bezugnahme in 
Artikel 4 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 maßgeblich ist, ändert sich 
hierdurch nichts.

Zu Nummer 15 und Nummer 16 

Es handelt sich um sprachliche Korrekturen. 

Zu Nummer 17: 

Zu Buchstabe a: Es handelt sich um eine sprachliche Korrektur. 

Zu Buchstabe b. Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 22. 

Zu Nummer 18: 

Der Umfang der Kreditermächtigung in § 12j Abs. 1b wird von 15 Mrd. EUR auf 3 Mrd. EUR 
reduziert. Die Kreditermächtigung diente neben der nun obsoleten Brückenfinanzierung 
(bisheriger Absatz 1) auch der Finanzierung von Maßnahmen nach § 3a (bisheriger Ab-
satz 1a). Die nun erheblich reduzierte Kreditermächtigung beugt dem Risiko vor, dass für 
Maßnahmen nach § 3a in Bezug auf Wertpapierinstitute unter Einzelaufsicht und inländi-
sche Unionszweigstellen die gemäß §§ 12, 12b erhobenen Jahresbeiträge einschließlich 
Zinsen und die Sonderbeiträge gemäß § 12c möglicherweise nicht ausreichen oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stehen und auch Kreditaufnahmen von Finanzierungsmechanis-
men der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß § 12h Absatz 1 nicht, 
nicht rechtzeitig, nicht zu angemessenen Bedingungen oder nicht in ausreichender Höhe 
möglich sind. Zugleich wird sichergestellt, dass die Kreditermächtigung nur für solche Maß-
nahmen verwendet wird, die eine finanzielle Transaktion im Sinne des § 3 des Gesetzes 
zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes (Artikel-115-Gesetz – G 115) darstellen. 
Das hiernach maßgebliche Kriterium dürfte insbesondere bei den Maßnahmen nach § 3a 
Absatz 1 Nummer 2, 3, 4, 7 und 8 erfüllt sein oder jedenfalls möglicherweise erfüllt sein, 
was eine Einzelfallprüfung erforderlich macht. Diese bezieht sich im Einzelnen auf den Er-
werb von Vermögenswerten eines in Abwicklung befindlichen Wertpapierinstituts unter Ein-
zelaufsicht, die Gewährung von Darlehen an ein in Abwicklung befindliches Wertpapierinsti-
tut unter Einzelaufsicht, seine Tochterunternehmen, ein Brückeninstitut oder eine Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft, die Beteiligung an der Rekapitalisierung eines Brückeninsti-
tuts oder einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Gewährung von Krediten an andere 
Finanzierungsmechanismen auf freiwilliger Basis sowie die gegenseitige Unterstützung der 
Finanzierungsmechanismen bei einer Gruppenabwicklung in Form von Krediten einschließ-
lich der Erweiterungen nach § 3a Absatz 3 RStruktFG.

Da vorliegend nur finanzielle Transaktionen im Sinne des § 3 des Artikel-115-Gesetzes in 
Betracht kommen, wird gleichzeitig sichergestellt, dass die Inanspruchnahme der Krediter-
mächtigung keine Auswirkungen auf die Einhaltung der Kreditgrenzen des Artikel 115 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes hat. Finanzielle Transaktionen im Sinne von § 3 Artikel-115-Ge-
setz verändern nicht das Finanzvermögen des Bundes und werden nicht auf die Einhaltung 
der Kreditgrenzen des Artikel 115 des Grundgesetzes angerechnet.

Liegen die beschriebenen, kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen vor, kann das Bun-
desministerium der Finanzen zugunsten des Restrukturierungsfonds (RSF) Kredite in Höhe 
von bis zu drei Milliarden Euro aufnehmen. Ein Kreditrahmen von drei Milliarden Euro ist 
mit Blick auf den Verwendungszweck allein für Maßnahmen gegenüber Unionszweigstellen 
und Wertpapierinstituten unter Einzelaufsicht gemäß § 3a angemessen.

Die Kreditermächtigung ist mittelfristig fiskalisch neutral. Ausgereichte Kredite werden 
durch Sonderbeiträge der Wertpapierinstitute unter Einzelaufsicht und inländische

gedeckten Einlagen aller im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaates zugelassenen In-
stitute für die Berechnung der risikoangepassten Jahresbeiträge über die Bezugnahme in 
Artikel 4 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 maßgeblich ist, ändert sich 
hierdurch nichts. 

Zu Nummer 15 und Nummer 16 

Es handelt sich um sprachliche Korrekturen. 

Zu Nummer 17: 

Zu Buchstabe a: Es handelt sich um eine sprachliche Korrektur. 

Zu Buchstabe b. Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 22. 

Zu Nummer 18: 

Der Umfang der Kreditermächtigung in § 12j Abs. 1b wird von 15 Mrd. EUR auf 3 Mrd. EUR 
reduziert. Die Kreditermächtigung diente neben der nun obsoleten Brückenfinanzierung 
(bisheriger Absatz 1) auch der Finanzierung von Maßnahmen nach § 3a (bisheriger Ab-
satz 1a). Die nun erheblich reduzierte Kreditermächtigung beugt dem Risiko vor, dass für 
Maßnahmen nach § 3a in Bezug auf Wertpapierinstitute unter Einzelaufsicht und inländi-
sche Unionszweigstellen die gemäß §§ 12, 12b erhobenen Jahresbeiträge einschließlich 
Zinsen und die Sonderbeiträge gemäß § 12c möglicherweise nicht ausreichen oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stehen und auch Kreditaufnahmen von Finanzierungsmechanis-
men der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß § 12h Absatz 1 nicht, 
nicht rechtzeitig, nicht zu angemessenen Bedingungen oder nicht in ausreichender Höhe 
möglich sind. Zugleich wird sichergestellt, dass die Kreditermächtigung nur für solche Maß-
nahmen verwendet wird, die eine finanzielle Transaktion im Sinne des § 3 des Gesetzes 
zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes (Artikel-115-Gesetz – G 115) darstellen. 
Das hiernach maßgebliche Kriterium dürfte insbesondere bei den Maßnahmen nach § 3a 
Absatz 1 Nummer 2, 3, 4, 7 und 8 erfüllt sein oder jedenfalls möglicherweise erfüllt sein, 
was eine Einzelfallprüfung erforderlich macht. Diese bezieht sich im Einzelnen auf den Er-
werb von Vermögenswerten eines in Abwicklung befindlichen Wertpapierinstituts unter Ein-
zelaufsicht, die Gewährung von Darlehen an ein in Abwicklung befindliches Wertpapierinsti-
tut unter Einzelaufsicht, seine Tochterunternehmen, ein Brückeninstitut oder eine Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft, die Beteiligung an der Rekapitalisierung eines Brückeninsti-
tuts oder einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Gewährung von Krediten an andere 
Finanzierungsmechanismen auf freiwilliger Basis sowie die gegenseitige Unterstützung der 
Finanzierungsmechanismen bei einer Gruppenabwicklung in Form von Krediten einschließ-
lich der Erweiterungen nach § 3a Absatz 3 RStruktFG. 

Da vorliegend nur finanzielle Transaktionen im Sinne des § 3 des Artikel-115-Gesetzes in 
Betracht kommen, wird gleichzeitig sichergestellt, dass die Inanspruchnahme der Krediter-
mächtigung keine Auswirkungen auf die Einhaltung der Kreditgrenzen des Artikel 115 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes hat. Finanzielle Transaktionen im Sinne von § 3 Artikel-115-Ge-
setz verändern nicht das Finanzvermögen des Bundes und werden nicht auf die Einhaltung 
der Kreditgrenzen des Artikel 115 des Grundgesetzes angerechnet. 

Liegen die beschriebenen, kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen vor, kann das Bun-
desministerium der Finanzen zugunsten des Restrukturierungsfonds (RSF) Kredite in Höhe 
von bis zu drei Milliarden Euro aufnehmen. Ein Kreditrahmen von drei Milliarden Euro ist 
mit Blick auf den Verwendungszweck allein für Maßnahmen gegenüber Unionszweigstellen 
und Wertpapierinstituten unter Einzelaufsicht gemäß § 3a angemessen. 

Die Kreditermächtigung ist mittelfristig fiskalisch neutral. Ausgereichte Kredite werden 
durch Sonderbeiträge der Wertpapierinstitute unter Einzelaufsicht und inländische 
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Unionszweigstellen gem. § 12c so schnell wie möglich vollständig getilgt. Dem Kreditrah-
men wachsen die Beträge aus getilgten Krediten wieder zu. Abgesehen davon erfolgt zu-
sätzlich eine Rückführung in Form einer Rückzahlung (bei Darlehen) oder einer Vereinnah-
mung eines Veräußerungserlöses (bei Beteiligungen und Vermögenswerten).

Die Entscheidung der Abwicklungsbehörde über die Bereitstellung von Mitteln nach Ab-
satz 1 (neu) bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen. Hiermit soll 
eine hinreichende politische Kontrolle sichergestellt werden.

Die übrigen Regelungen in § 12j werden mit Ende des Übergangszeitraums gegenstands-
los. 

Unionszweigstellen gem. § 12c so schnell wie möglich vollständig getilgt. Dem Kreditrah-
men wachsen die Beträge aus getilgten Krediten wieder zu. Abgesehen davon erfolgt zu-
sätzlich eine Rückführung in Form einer Rückzahlung (bei Darlehen) oder einer Vereinnah-
mung eines Veräußerungserlöses (bei Beteiligungen und Vermögenswerten). 

Die Entscheidung der Abwicklungsbehörde über die Bereitstellung von Mitteln nach Ab-
satz 1 (neu) bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen. Hiermit soll 
eine hinreichende politische Kontrolle sichergestellt werden. 

Die übrigen Regelungen in § 12j werden mit Ende des Übergangszeitraums gegenstands-
los. 

 

  

  

  

 

 

 

Zu Nummer 19: 

Zu Buchstabe a:

Die gesonderte regelmäßige Berichterstattung über die Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung (GuV) des RSF an den Haushalts- und dem Finanzausschuss des Bundestages 
gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 kann entfallen, da die Bilanzsumme des RSF künftig drastisch 
reduziert sein wird, kaum noch Veränderungen zu erwarten sind und die Informationen für 
die Ausschussmitglieder bereits aus anderen Berichten transparent ersichtlich ist. Der Ver-
zicht auf den Zusatzbericht dient dem Bürokratieabbau.

Mit der Übertragung der Altmittel vom RSF auf den FMS verringert sich die Bilanzsumme 
des RSF von 2,4 Mrd. EUR auf ca. 120 Mio. EUR. Es verbleiben nur noch die seit 2015 
akkumulierten nationalen Abgaben der Wertpapierinstitute unter Einzelaufsicht und inländi-
scher Unionszweigstellen, für die das Zielvolumen 2024 erstmals erreicht werden soll. Künf-
tig ist allenfalls noch mit geringfügigen Erhöhungen der Bilanzsumme zu rechnen.

In dem bisherigen Bericht gem. § 13 Abs. 3 Satz 2 waren die mit Abstand größten Positio-
nen der Bilanz des RSF die durchlaufenden Positionen der Ex-Ante-Beiträge zur Erhebung 
der europäischen Bankenabgabe und der Mittelabführungen an den SRF. Diese Positionen 
werden mit dem Ende der Aufbauphase des SRF Ende 2023 entfallen bzw. zumindest stark 
reduziert.

Zum Aufkommen der europäischen und nationalen Bankenabgabe wird der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages ohnehin weiterhin in einem jährlichen Bericht auf Basis 
des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages vom 30. Januar 2015 separat unterrichtet. Das BMF beabsichtigt, 
diesen Bericht künftig auch an den für Fragen der Bankenabgabe federführenden Finanz-
ausschuss des Deutschen Bundestages zu übersenden. Zudem werden die Einnahmen 
und Ausgaben und die Bilanz des RSF schon jetzt in der jährlichen Haushalts- und Vermö-
gensrechnung des Bundes dargestellt.

Zu Buchstabe b:

Es handelt sich um eine gesetzliche Klarstellung der Zuständigkeit für die Entlastung des 
Präsidenten oder der Präsidentin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) sowie des zuständigen Exekutivdirektors oder der zuständigen Exekutivdirektorin 
der BaFin für die Verwaltung des RSF durch den Verwaltungsrat der BaFin mit Zustimmung 
des Bundesministeriums der Finanzen. Der Verwaltungsrat ist bereits für die Entlastung 
des Präsidenten oder der Präsidentin der BaFin nach § 12 Absatz 3 FinDAG zuständig, 
sodass die Aufgabe der Entlastung für die Verwaltung des RSF systematisch ebenfalls dem 
Verwaltungsrat zukommt.

Zu Nummer 20: 
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Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 22. 

Zu Nummer 21: 

Mit Übergang der Verwaltung des RSF von der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung 
(FMSA) auf die BaFin ist Anpassungsbedarf in Bezug auf die Vorschrift entstanden, der nun 
umgesetzt wird. Das zuständige Gremium des Deutschen Bundestages darf sowohl Ver-
treter und Vertreterinnen der BaFin als auch der betroffenen Unternehmen laden.

Zu Nummer 22: 

Durch die Regelung des neu gefassten § 17 wird klargestellt, dass der gesamte verfügbare 
Bestand an Altmitteln, also die für die Beitragsjahre 2011 bis 2014 von den Abgabepflichti-
gen erhobenen Beiträge, vermehrt um zurechenbare Nutzungen (insbesondere positive 
Zinseinnahmen und vereinnahmte Disagien) und vermindert um zurechenbare Aufwendun-
gen (insbesondere im Rahmen der Verwaltung gezahlte Negativzinsen und Agien), dem 
Zweck der Stabilisierung des Finanzmarkts diente und weiterhin dient. Auch bislang war in 
§ 3 Absatz 3 für den Altmittelbestand eine Zweckbindung an die Stabilisierung des Finanz-
markts vorgesehen. Sie steht in Zusammenhang mit der Regelung in Artikel 2 Nummer 2, 
auf deren Begründung Bezug genommen wird. Die vom Bundesverfassungsgericht (vgl. 
BVerfGE 113, 128) entwickelten Voraussetzungen für Sonderabgaben mit Finanzierungs-
funktion liegen bei der Übertragung der Altmittel auf den FMS vor. Insbesondere werden 
die Altmittel gruppennützig verwendet, da sie Maßnahmen finanzieren, die der Stabilisie-
rung des Finanzmarkts dienten. Hiervon profitierte vor allem die Gruppe der seinerzeit ab-
gabepflichtigen Kreditinstitute in ihrer Gesamtheit

Die BaFin als Verwalterin des RSF wird dazu verpflichtet, die Altmittel nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes unverzüglich an den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) zu übertra-
gen. Hierzu sind die Altmittel zunächst von den übrigen Mitteln des RSF innerhalb dessel-
ben zu separieren. Die Separierung ist unverzüglich nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vorzunehmen. Die anschließende Übertragung erfolgt in der Form, in der die Altmittel zum 
Zeitpunkt der Separierung vorhanden sind, also entweder in Form von Buchgeld oder Wert-
papieren. Wertpapiere werden zum Buchwert beim RSF am Tag der Übertragung übertra-
gen. Somit entstehen, anders als bei einer Übertragung zum Marktwert, keine Verluste beim 
RSF. Die Überführung auf den FMS in Höhe des aktuellen Buchwertes beim RSF erfolgt 
als Ertragszuschuss.

Die im RSF seit 2015 akkumulierten Mittel aus den Abgaben der Beitragspflichtigen gemäß 
§ 2 Nummern 2 und 3 (Wertpapierinstitute unter Einzelaufsicht und inländische Unions-
zweigstellen) werden durch die Separierung und Übertragung der Altmittel nicht berührt. 
Sie werden weiterhin von der BaFin verwaltet.

Die übrigen Regelungen des § 17 werden aus den zu Artikel 2 Nummer 2 dargelegten 
Gründen nicht länger benötigt. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes): 

Zu Nummer 1: 

Die Refinanzierung des FMS erfolgt auf der Basis der bisherigen und nun in Absatz 1 ge-
fassten Regelung von § 5. Mit der Anfügung des neuen Absatzes 2 können bestehende 
Verbindlichkeiten durch die übertragenen vormaligen Altmittel des RSF getilgt werden. Der 
Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH (Finanzagentur) als Verwalterin des 
FMS obliegt die administrative Umsetzung.

Mit der Übertragung entsteht für den FMS ein Ertrag, wodurch sich der in seiner Bilanz 
aufgelaufene Fehlbetrag und in der Folge ein bei Schlussabrechnung des FMS durch Bund

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Nummer 22. 

Zu Nummer 21: 

Mit Übergang der Verwaltung des RSF von der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung 
(FMSA) auf die BaFin ist Anpassungsbedarf in Bezug auf die Vorschrift entstanden, der nun 
umgesetzt wird. Das zuständige Gremium des Deutschen Bundestages darf sowohl Ver-
treter und Vertreterinnen der BaFin als auch der betroffenen Unternehmen laden. 

Zu Nummer 22: 

Durch die Regelung des neu gefassten § 17 wird klargestellt, dass der gesamte verfügbare 
Bestand an Altmitteln, also die für die Beitragsjahre 2011 bis 2014 von den Abgabepflichti-
gen erhobenen Beiträge, vermehrt um zurechenbare Nutzungen (insbesondere positive 
Zinseinnahmen und vereinnahmte Disagien) und vermindert um zurechenbare Aufwendun-
gen (insbesondere im Rahmen der Verwaltung gezahlte Negativzinsen und Agien), dem 
Zweck der Stabilisierung des Finanzmarkts diente und weiterhin dient. Auch bislang war in 
§ 3 Absatz 3 für den Altmittelbestand eine Zweckbindung an die Stabilisierung des Finanz-
markts vorgesehen. Sie steht in Zusammenhang mit der Regelung in Artikel 2 Nummer 2, 
auf deren Begründung Bezug genommen wird. Die vom Bundesverfassungsgericht (vgl. 
BVerfGE 113, 128) entwickelten Voraussetzungen für Sonderabgaben mit Finanzierungs-
funktion liegen bei der Übertragung der Altmittel auf den FMS vor. Insbesondere werden 
die Altmittel gruppennützig verwendet, da sie Maßnahmen finanzieren, die der Stabilisie-
rung des Finanzmarkts dienten. Hiervon profitierte vor allem die Gruppe der seinerzeit ab-
gabepflichtigen Kreditinstitute in ihrer Gesamtheit

Die BaFin als Verwalterin des RSF wird dazu verpflichtet, die Altmittel nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes unverzüglich an den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) zu übertra-
gen. Hierzu sind die Altmittel zunächst von den übrigen Mitteln des RSF innerhalb dessel-
ben zu separieren. Die Separierung ist unverzüglich nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vorzunehmen. Die anschließende Übertragung erfolgt in der Form, in der die Altmittel zum 
Zeitpunkt der Separierung vorhanden sind, also entweder in Form von Buchgeld oder Wert-
papieren. Wertpapiere werden zum Buchwert beim RSF am Tag der Übertragung übertra-
gen. Somit entstehen, anders als bei einer Übertragung zum Marktwert, keine Verluste beim 
RSF. Die Überführung auf den FMS in Höhe des aktuellen Buchwertes beim RSF erfolgt 
als Ertragszuschuss. 

Die im RSF seit 2015 akkumulierten Mittel aus den Abgaben der Beitragspflichtigen gemäß 
§ 2 Nummern 2 und 3 (Wertpapierinstitute unter Einzelaufsicht und inländische Unions-
zweigstellen) werden durch die Separierung und Übertragung der Altmittel nicht berührt. 
Sie werden weiterhin von der BaFin verwaltet.

Die übrigen Regelungen des § 17 werden aus den zu Artikel 2 Nummer 2 dargelegten 
Gründen nicht länger benötigt. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes): 

Zu Nummer 1: 

Die Refinanzierung des FMS erfolgt auf der Basis der bisherigen und nun in Absatz 1 ge-
fassten Regelung von § 5. Mit der Anfügung des neuen Absatzes 2 können bestehende 
Verbindlichkeiten durch die übertragenen vormaligen Altmittel des RSF getilgt werden. Der 
Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH (Finanzagentur) als Verwalterin des 
FMS obliegt die administrative Umsetzung.  

Mit der Übertragung entsteht für den FMS ein Ertrag, wodurch sich der in seiner Bilanz 
aufgelaufene Fehlbetrag und in der Folge ein bei Schlussabrechnung des FMS durch Bund 
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und Länder auszugleichendes negatives Ergebnis betragsmäßig vermindern. Wertpapiere 
werden dabei zum Buchwert beim RSF am Tag der Übertragung übertragen. Somit entste-
hen, anders als bei einer Übertragung zum Marktwert, keine Verluste beim RSF. Die Über-
führung auf den FMS in Höhe des aktuellen Buchwertes beim RSF erfolgt als Ertragszu-
schuss.

Durch den mit dem Restrukturierungsfondsgesetz übereinstimmenden Zweck der Finanz-
marktstabilisierung des FMS ist gewährleistet, dass die sonderabgabenrechtlichen Voraus-
setzungen einer gruppennützigen Mittelverwendung erfüllt werden. Die ursprünglich Abga-
bepflichtigen werden somit teilweise an den dem Bund und den Ländern zum Zwecke der 
Stabilisierung des Finanzmarkts und damit zum Nutzen ihrer Gruppe über den FMS ent-
standenen Kosten beteiligt. Stabilisierungsmaßnahmen des FMS wurden nur zugunsten 
von Kreditinstituten gewährt.

Zu Nummer 2: 

Nach dem 31. Dezember 2012 wurden durch den FMS keine neuen Stabilisierungsmaß-
nahmen gewährt und dies ist seit dem 31. Dezember 2015 auch nicht mehr möglich (§ 13 
Absatz 1 Satz 1). Daher bedarf es auch keiner Regelung zur Aufteilung von Gewinnen oder 
Verlusten aus solchen Maßnahmen mehr, weshalb Absatz 2a aufgehoben wird.

Zu Nummer 3: 

Hierbei handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund der Änderungen in Nummer 1. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Einkommensteuergesetzes): 

Das Betriebsausgabenabzugsverbot ist im Jahr 2010 durch das Restrukturierungsgesetz 
mit dem Ziel eingeführt worden, systemische Risiken im Finanzsektor zu reduzieren. Bank-
geschäfte, von denen systemische Risiken ausgehen können, wurden gezielt durch die auf 
risikobasierter Grundlage festgesetzte Bankenabgabe belastet und damit verteuert (Inter-
nalisierung externer Effekte). Durch eine Änderung ihrer Geschäftspolitik konnten Kreditin-
stitute ihre Abgabenlast reduzieren, wodurch eine vorsichtigere Geschäftspolitik gefördert 
wurde. Die durch die Jahresbeiträge erzielbare Lenkungswirkung, die über die reine Finan-
zierungsfunktion der Bankenabgabe deutlich hinausgeht, konnte in vollem Umfang nur er-
reicht werden, weil ertragsteuerlich die Sonderabgabe als Betriebsausgabe die steuerliche 
Bemessungsgrundlage aufgrund des zeitgleich eingeführten Betriebsausgabenabzugsver-
bots nicht gemindert hat.

Die durch das Betriebsausgabenabzugsverbot erzielbare Lenkung hängt daher maßgeblich 
von der durch die Berechnungsgrundlage der Bankenabgabe hervorgerufene Lenkungswir-
kung ab. Diese ist umso geringer, je niedriger die Bankenabgabe ist. Mit dem erstmaligen 
Erreichen der Zielausstattung des SRF zum 31. Dezember 2023 werden künftig – abgese-
hen von Abwicklungsfällen – Bankenabgaben nur noch dann erhoben, wenn die gedeckten 
Einlagen der Institute als Bezugsgröße der Zielausstattung anwachsen. Aufgrund der Zins-
wende ist für die Zukunft mit einem vergleichsweise nur noch sehr moderaten Erhebungs-
volumen zu rechnen. Entsprechend treten die Lenkungswirkungen durch das Betriebsaus-
gabenabzugsverbot in der Systematik der Regelungen in den Hintergrund.

Durch den europäischen Rechtsrahmen wird eine ausreichende Lenkung künftig bereits 
erreicht: Die übrigen Anreize für die Abgabepflichtigen, ihre Geschäftspolitik risikoärmer 
auszugestalten, sind seit 2011 massiv verstärkt worden. Abwicklungsbehörden sind einge-
richtet worden, die für alle Institute eine Abwicklungsplanung und eine Bewertung im Hin-
blick auf ein öffentliches Interesse an einer Abwicklung vornehmen. Der europäische Ab-
wicklungsrahmen (Single Resolution Mechanism, SRM) sorgt für einen innerhalb der euro-
päischen Bankenunion einheitlichen institutionellen Rahmen.

und Länder auszugleichendes negatives Ergebnis betragsmäßig vermindern. Wertpapiere 
werden dabei zum Buchwert beim RSF am Tag der Übertragung übertragen. Somit entste-
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wurde. Die durch die Jahresbeiträge erzielbare Lenkungswirkung, die über die reine Finan-
zierungsfunktion der Bankenabgabe deutlich hinausgeht, konnte in vollem Umfang nur er-
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erreicht: Die übrigen Anreize für die Abgabepflichtigen, ihre Geschäftspolitik risikoärmer 
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blick auf ein öffentliches Interesse an einer Abwicklung vornehmen. Der europäische Ab-
wicklungsrahmen (Single Resolution Mechanism, SRM) sorgt für einen innerhalb der euro-
päischen Bankenunion einheitlichen institutionellen Rahmen.  
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Bis 2024 müssen die Institute zudem nach den Vorgaben der für Kreditinstitute und grenz-
überschreitend tätige Gruppen zuständigen europäischen Agentur, dem Einheitlichen Ab-
wicklungsausschuss (Single Resolution Board, SRB), und der BaFin Abwicklungsfähigkeit 
hergestellt haben. Außerdem müssen sie erstmals verbindliche finale Mindestanforderun-
gen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) erfüllen und seit 
Anfang 2024 ist der Einheitliche Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund, SRF) erstmals 
vollständig befüllt.

Vor diesem Hintergrund kann auf das steuerliche Betriebsausgabenabzugsverbot für ab 
dem Jahr 2024 festzusetzende Beiträge verzichtet werden, weil die damit ursprünglich be-
zweckte Lenkungswirkung in Richtung einer Reduzierung des Risikos der Geschäftsmo-
delle der Banken durch andere Instrumente des europäischen Rechts erreicht wird.

Auf diese Weise werden zudem die Wettbewerbsbedingungen für deutsche Institute und 
solche Institute anderer Mitgliedstaaten, deren Bankenabgabe zum Betriebsausgabenab-
zug zugelassen wird, angeglichen.

Zu Artikel 4 (Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes): 

Die Änderung dient der Korrektur eines redaktionellen Fehlers. 

Zu Artikel 5 (Änderungen der Verordnung über die Satzung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht): 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in Artikel 1 Nummer 19 b. 

Zu Artikel 6: 

Mit § 2 Absatz 1 RStruktFV wurde auf nationaler Ebene das Wahlrecht nach Artikel 20 
Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 zur Anwendung eines pauschalen Bei-
tragsberechnungssystems in Bezug auf Institute mit einer Bilanzsumme von bis zu 3 Milli-
arden Euro ausgeübt, um den geringeren systemischen Risiken und damit der begrenzten 
Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme des RSF für diese Institute im Vergleich zu gro-
ßen Instituten Rechnung zu tragen (vgl. BR Drucksache 207/15, Seite 12 und 15). Das 
Wahlrecht nach Artikel 20 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 besteht je-
doch nur während der Aufbauphase des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus. Es ist da-
her mit Ende der Aufbauphase aufzuheben. Die neue Fassung des § 2 RStruktFV regelt 
auch weiterhin, dass die Abwicklungsbehörde unbeschadet von Artikel 10 Absatz 8 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 auch ohne Nachweis eines Instituts gemäß Artikel 
10 Absatz 7 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 eine Vergleichsrechnung durchführt 
und den niedrigeren der beiden Beträge im Wege einer Günstigerprüfung ansetzt.

Aufgrund der Aufhebung der Regelung im bisherigen Absatz 1 ist die im Hinblick auf diesen 
geschaffene Klarstellung (vgl. BR Drucksache 207/15, Seite 15) in Absatz 3 ebenfalls auf-
zuheben.

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten): 

Das Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 Nummer 1, 2, 4, 10, 11 Buchstabe b und c, 
Nummer 12 bis 14, Nummer 17 Buchstabe b, Nummer 19 Buchstabe a, Nummer 20 und 
22 und der Artikel 2 am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft. 
Artikel 1 Nummer 20 tritt nach Übertragung der Altmittel des RSF auf den FMS in Kraft, um 
einen Informationsaustausch im Rahmen der Übertragung der Altmittel zu ermöglichen. Ar-
tikel 1 Nummer 19 Buchstabe a tritt am 1. Januar 2025 in Kraft, um die Berichterstattung 
parallel zu den Berichtszeiträumen zu organisieren. Rückwirkend treten Artikel 1 Nummern 
1, 2, 4, 10, 11 Buchstabe b und c, 12 bis 14, sowie 17 Buchstabe b, Nummer 18, 22 sowie 
Artikel 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft. Durch das rückwirkende Inkrafttreten
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werden eine nahtlose Zweckbindung der Altmittel und eine rechtzeitige Erhebung der Ex-
Ante-Beiträge zum nationalen Abwicklungsfonds sichergestellt. 
werden eine nahtlose Zweckbindung der Altmittel und eine rechtzeitige Erhebung der Ex-
Ante-Beiträge zum nationalen Abwicklungsfonds sichergestellt. 
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